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Reiseempfehlung in drei Stufen
Generelle Warnung ist aufgehoben, nun werden einzelne Urlaubsländer differenziert bewertet

A m 1. Oktober ist die ge-
nerelle Reisewarnung für
alle Staaten außerhalb

Europas aufgehoben worden. Je-
des Land der Welt wird nun ein-
zeln bewertet – so wie bisher be-
reits die Länder der EU und des
grenzkontrollfreien Schengen-
Raums.

Die Entscheidung über eine Ein-
stufung als Risikogebiet, den Aus-
spruch einer Reisewarnung und
auch deren Aufhebung treffen das
Auswärtige Amt, das Bundesin-
nenministerium und das Bundes-
gesundheitsministerium gemein-
sam. Auf Anfrage unserer Zeitung
schreibt das Auswärtige Amt (AA):
„Die Liste der Risikogebiete wird
wöchentlich aktualisiert. Daneben
wird die Bewertung für einzelne
Länder oder Regionen umgehend
angepasst, wenn aufgrund der Ent-
wicklungen in einem Land drin-
gender Bedarf besteht.“ Insofern
könne auch eine Einstufung als Ri-
sikogebiet kurzfristig erfolgen.

Bei der Risikobewertung geht
es um das Gesamtbild der Lage in
dem jeweiligen Land. „Dies um-
fasst das aktuelle Infektionsge-
schehen und die Belastbarkeit der
vorliegenden Daten, aber auch die
generelle Ausstattung des Ge-
sundheitssystems, die bestehenden
Testmöglichkeiten vor Ort und die
ergriffenen Maßnahmen im Kampf
gegen die Pandemie“, schreibt das
Auswärtige Amt. Maßgeblich sei-
en dabei tatsächliche Trends des
Infektionsgeschehens, nicht Mo-
mentaufnahmen. Daher wird für
die Risikobewertung im Regelfall
die Entwicklung über mindestens
eine Woche herangezogen.

Für die ganze Welt gilt nun ein
einheitliches dreistufiges System,
das man auch als Ampel be-
schreiben kann:

Rot = Reisewarnung
Das Auswärtige Amt formuliert es
am Beispiel Belgien so: „Vor nicht
notwendigen, touristischen Reisen

nach Belgien wird aufgrund
hoher Infektionszahlen
derzeit gewarnt.“

Die Reisewarnung
richtet sich ab sofort ganz
nach den Infektionszah-
len. Ab 50 Neuinfektionen
auf 100 000 Einwohner in
sieben Tagen gilt ein Land
oder eine Region als Risiko-
gebiet. Dann wird auto-
matisch auch eine Reise-
warnung ausgesprochen.
Am Montagmorgen
standen auf der vom Ro-
bert Koch-Institut geführ-
ten Liste der Risikogebiete
123 ganze Länder und weite-
re 13 Länder mit einzelnen Re-
gionen. Zusammen sind das
etwa zwei Drittel der Län-
der dieser Welt. Die Rei-
sewarnung ist zwar kein
Verbot, soll aber eine
möglichst große abschre-
ckende Wirkung haben.
Das Gute für den Urlauber:

Er kann eine bereits ge-
buchte Reise stornieren,
wenn sein Ziel zum Risi-
kogebiet erklärt wird.

Gelb = „Reisewarnung
light“

Das Auswärtige Amt for-
muliert es am Beispiel Thailand

so: „Von nicht notwendigen,
touristischen Reisen nach
Thailand wird derzeit ab-
geraten.“

Unter den Ländern, für
die ab Donnerstag keine
Reisewarnung mehr gilt,

gibt es eine ganze Reihe,
in die man trotzdem nicht rei-
sen kann. Der Grund: Es gel-

ten dort Einreisebeschrän-
kungen oder Einschrän-
kungen des Flugver-
kehrs. Ein Beispiel ist
das beliebte Winterur-
laubsziel Thailand. Dort
gibt es kaum Corona-In-

fektionen, aber auch seit En-

de März eine generelle Einreise-
sperre für Touristen. Ähnlich sieht
es in Australien, China oder auch
Ruanda und Uruguay aus. Für all
diese Länder rät das Auswärtige
Amt nach den neuen Bestimmun-
gen von Reisen ab.

Das gilt zudem für alle Länder,
für die noch eine Einreisesperre
der Europäischen Union gilt. Bis-
her hat die EU nur elf Ausnahmen
zugelassen. Unter dem Strich kom-
men 47 Länder zusammen, für die
das Auswärtige Amt ab Donners-
tag von Reisen abraten will. Auch
diese „Reisewarnung light“ kann
kostenlose Stornierungen ermög-
lichen, die Rechtslage ist hier aber
nicht so eindeutig wie bei der for-
mellen Reisewarnung.

Grün = Urlaub auf eigene Gefahr
Auf der Internetseite des Auswär-
tigen Amtes entfällt eine weiter-
gehende Beschreibung. Für
Schweden und Georgien gibt es
diese Bewertung beispielsweise.

Außerdem gilt eine schon vor ei-
nigen Wochen getroffene Aus-
nahmeregelung für die türkischen
Urlaubsregionen am Mittelmeer
weiterhin. Für Urlauber, die es ins
Ausland zieht, kommt erschwe-
rend hinzu, dass wegen rasant stei-
gender Infektionszahlen auch in
Europa eine Reisewarnung nach
der anderen reaktiviert wird.

Aber die grüne Corona-Ampel
kann auch ganz schnell auf Rot
springen. Deswegen gilt grund-
sätzlich: Urlaub in Corona-Zeiten
ist Urlaub auf eigene Gefahr. Die
Bundesregierung hat bereits klar-
gemacht, dass es ihr am liebsten
wäre, wenn in den nächste Woche
beginnenden Herbstferien und im
Winter auf Auslandsreisen ver-
zichtet wird. dpa/hoh

Y Die aktuelle Liste der Risiko-
länder finden Sie unter

www.ku-rz.de/rki, die Reisehin-
weise des Auswärtigen Amtes unter
www.ku-rz.de/aa

D ie Herbstferien stehen vor
der Tür, in einigen Bun-
desländern haben sie

schon begonnen, in Rheinland-Pfalz
fangen sie amMontag, 12. Oktober,
an. In einer Zeit, die sonst von Rei-
selust und Fernweh geprägt ist,
herrscht nun Unsicherheit – ange-
sichts eines komplizierten Rege-
lungsgeflechts zwischen den 16
Bundesländern. Aber was gilt nun
wo bei Reisen im Inland? Und müs-
sen Reisende aus Risikogebieten in
Quarantäne? EinÜberblick:

WelcheGebiete gelten für Rhein-
land-Pfälzer bei Reisen imBundes-
gebiet als Risikogebiet?
Bei der Frage, ob ein Gebiet in ei-
nem Bundesland als Risikogebiet
gilt, spielt die Bewertung durch das
Robert Koch-Institut (RKI) eine
wichtige Rolle. Rheinland-Pfalz
folgt bei der Einstufung der Risiko-
gebiete vollständig der Bewertung
durch das RKI. Dieses weist aktuell
die Städte Hamm und Remscheid in
Nordrhein-Westfalen sowie den
Landkreis Vechta in Niedersachsen
als deutsche Risikogebiete aus. Zu-
dem gelten auch die Berliner Bezir-
ke Friedrichshain-Kreuzberg, Mit-
te, Neukölln und Tempelhof-Schö-
neberg auf der Liste des RKI als Ri-
sikogebiete.

Halten sich auch die anderen Bun-
desländer komplett an die Einstu-
fung durch das RKI?
Nein. Mecklenburg-Vorpommern
weist zwar Hamm, Remscheid und
Vechta, nicht aber die vier Berliner
Bezirke als Risikogebiet aus. Berlin
wird bei der Risikobewertung als
Ganzes betrachtet, wie eine Spre-

cherin des Landesgesundheitsmi-
nisteriums sagte. Die Bundesländer
Berlin, Niedersachsen und Bremen
weisen hingegen aktuell gar keine
inländischenRisikogebiete aus.

Die Bundesländer Hessen, Ham-
burg, Baden-Württemberg, Bayern,
Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bran-
denburg und das Saarland richten
sich bei der Ausweisung von inlän-
dischen Risikogebieten zwar nach
dem RKI, in diesen Ländern wird
jedoch derzeit keineQuarantäne für
Reisende aus inländischen Risiko-
gebieten angeordnet. Es gelten
aber Übernachtungsverbote für
Hotel- und Pensionsgäste.

Wodürfen Reisende aus Risikoge-
bieten in Deutschlandwährend der
HerbstferienUrlaubmachen?
Reisende aus den aktuell vom RKI
ausgewiesenen Risikogebieten
müssen sich je nach Bundesland auf
unterschiedliche Konsequenzen
einstellen. In Schleswig-Holstein
müssen Menschen aus Hamm,
Remscheid und den vier betroffe-
nen Berliner Bezirken bei der Ein-
reise in Quarantäne, nicht jedoch
Bewohner aus Vechta. In Rhein-
land-Pfalz müssen sich grundsätz-
lich alle Einreisenden aus den vom
RKI ausgewiesenen Risikogebieten
in Quarantäne begeben. Allerdings

könnten Einreisende in Rheinland-
Pfalz aus inländischen Risikoge-
bieten die 14-tägige Quarantäne
mit einem negativen Test und ei-
nem ärztlichen Attest verkürzen,
welches bestätigt, dass keine An-
haltspunkte für eine Infektion vor-
liegen.

Was gilt, wenn ich als Bewohner ei-
nes Risikogebietes bereits eine Un-
terkunft gebucht habe? Bekomme
ich dannmein Geld zurück?
Bei der Frage nach einer kostenlo-
sen Stornierung der Unterkunft
kommt es laut dem Reiserechtler
Paul Degott aus Hannover auf die

genaue Corona-Regelung an: Falls
Gäste aus Risikogebieten über-
haupt nicht beherbergt werden
dürften, sei die Reise schlicht nicht
möglich. „Die Folge ist, dass der
Mietvertrag damit beendet ist“, so
Degott. Das angezahlte Geld wird
demGast zurückgezahlt.

Anders sieht es aus, wenn Anrei-
se und Unterbringung weiterhin
möglich sind, weil es nur eine Qua-
rantänevorschrift gibt. Dann müsse
der Gast auch zahlen, sofern keine
kostenlose Stornierung mehr mög-
lich ist, erklärt Degott. Möglich sei
dann aber unter Umständen eine
kulante Regelung mit dem Hotel

oder Anbieter des Ferienhauses. So
argumentiert auch der Hotelver-
band Deutschland (IHA). Im Fall
Schleswig-Holsteins kann ein Hotel
beispielsweise weiterhin seine
Leistung anbieten. Es stehe Urlau-
bern frei, trotz Corona-Verordnung
anzureisen und die Quarantänezeit
im Hotel zu verbringen. „Dass das
nicht Sinn des Urlaubs ist, ist unbe-
stritten“, so derVerband.

Rein juristisch sei es Sache des
Reisenden zu wissen, dass er in ein
Risikogebiet fährt, der Reisende
habe bei Nichtantritt die entspre-
chenden Kosten zu tragen. Natür-
lich stehe es jedem Hotelier offen,
aus Kulanz eine kostenlose Stor-
nierung zu gewähren.

Was gilt fürmich,wenn ich in einem
Risikogebiet arbeite?
In Schleswig-Holstein gibt es von
der Quarantänepflicht zahlreiche
Ausnahmen für Berufstätige. Unter
anderem gelten Ausnahmen für
Personen, die Waren und Güter
transportieren. Auch Bus-, Bahn-,
Schiffs- und Flugzeugpersonal aus
Risikogebieten muss nicht in Qua-
rantäne. In Mecklenburg-Vorpom-
mern sind Arbeitspendler von den
Restriktionen ausgenommen. In
Rheinland-Pfalz muss unter ande-
rem nicht in Quarantäne, wer täg-
lich oder für bis zu fünf Tage aus
beruflichen Gründen einreist. Bun-
destagsabgeordnete, die zu Sitzun-
gen in den Reichstag nach Berlin-
Mitte müssen, sind ebenfalls aus-
genommen, weil ihre Tätigkeit für
die Aufrechterhaltung „der Funkti-
onsfähigkeit von Volksvertretung,
Regierung und Verwaltung des
Bundes“ zwingendnotwendig ist.

Kommentar

Flickenteppich bei Corona führt zu Absurditäten

E s war im Frühsommer, als
Kanzlerin Angela Merkel
und die Ministerpräsiden-

ten ihr Konzept zur Pandemie-Ein-
dämmung vorstellten: Sollten die
Corona-Neuinfektionen die Zahl
von 50 pro 100 000 Einwohnern in-
nerhalb einer Woche übersteigen,
dann müssen Notmaßnahmen her,
lautete die Faustformel. Wie der
Bund denn reagiert, wenn das an
unterschiedlichen Orten im Bun-
desgebiet gleichzeitig passiert,
wurde die Kanzlerin damals ge-
fragt. Merkel verwies etwas miss-
mutig auf Konzepte vor Ort. Das
Kanzleramt hatte die restriktivere
Zahl von bereits 35 Neuinfektionen
pro 100 000 Einwohner durchset-
zen wollen und war am Widerstand
der Länder gescheitert. Vorausge-
gangen war eine wüste Debatte

um föderale Rechte. Nur
nicht zu viel Macht dem
Bund, war damals die vor-
herrschende Meinung der
Ministerpräsidenten.

Es war die Geburtsstunde
des föderalen Corona-Fli-
ckenteppichs. Einschrän-
kungen oder Lockerun-
gen je nach lokalem In-
fektionsgeschehen anzu-
passen, ist gut und richtig. Im Co-
rona-Herbst mit steigenden Fall-
zahlen passt das Konzept für das in-
nerdeutsche Reisen jedoch nicht
mehr. Das Vorpreschen von
Schleswig-Holstein und Rheinland-
Pfalz führt die Absurdität von ge-
wissen lokalen Regelungen nun
deutlich vor Augen. Beide Bun-
desländer betrachten einzelne Ber-

liner Bezirke als Risikoge-
biet, weil die Corona-Neu-
infektionen dort die Zahl
von 50 pro 100 000 Ein-
wohnern innerhalb einer
Woche übersteigen. Damit
sind bisher vier Stadtbe-
zirke mit mehr als einer
Million Einwohner betrof-
fen. Andere Bundesländer
dagegen beziehen sich auf
die Infektionszahl des

Landes Berlin insgesamt, die unter
dem Grenzwert 50 liegt. Was also
gilt denn nun?

Die Unterteilung der Stadt ist Non-
sens. Viele Menschen arbeiten in
Berlin-Mitte, wohnen aber in ei-
nem anderen Stadtteil. Sind diese
per se besser geschützt gegen das
Virus? Und im Ruhrgebiet gehen

die Städte quasi nahtlos ineinander
über. Wie werden hier Grenzen et-
wa für Pendler gezogen? Muss
man künftig auf Verlangen auf der
Autobahn etwa seine Postleitzahl
nennen? Wer prüft das nach? Die
Gesundheitsbehörden kommen
kaum mit der Nachverfolgung hin-
terher. Die Bundespolizei ärgert
sich bereits mit Maskenverweige-
rern in der Bahn herum. Denkt
man das Handeln von Mainz und
Kiel weiter, müsste am Ende wie-
der das komplette Reisegeschehen
in Deutschland gestoppt werden.
Sich mit Quarantäne zu überzie-
hen, stärkt den Glauben an sinn-
volle staatliche Maßnahmen zur
Pandemiebekämpfung nicht.

Y E-Mail: kerstin.münstermann@
rhein-zeitung.net

Kerstin
Münstermann
zum Chaos bei
Reiseregelungen

Wenn das
Risiko mit
auf Reise geht
Die Regelungen der einzelnen Bundesländer
machen die Planung für Deutschlandurlauber
sehr kompliziert
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